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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Bei der Arbeitslosenversicherung verlangte im Nationalrat eine Kommissionminderheit
Baader (svp, BL) mit einer Motion die Herabsetzung des Taggeldhöchstanspruchs sowie
eine Verlängerung der Mindestbeitragszeit zum Bezug von Leistungen, da die
finanziellen Auswirkungen des freien Personenverkehrs in diesem Bereich nicht
absehbar seien. Die Mehrheit des Rates folgte jedoch dem Antrag des Bundesrates,
diese Fragen im Zusammenhang mit der nächsten ordentlichen Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes zu behandeln, welche für das Jahr 2000 vorgesehen
ist, und nahm die Motion lediglich als Postulat an. 1

MOTION
DATUM: 08.10.1999
MARIANNE BENTELI

In der Wintersession 2019 setzte sich der Ständerat mit den Überbrückungsleistungen
(ÜL) für ältere Arbeitslose auseinander. Josef Dittli (fdp, UR) präsentierte die Vorlage
und erläuterte die Position der Kommissionsmehrheit, die auf Eintreten plädierte. Er
erklärte, Überbrückungsleistungen sollten wie die Ergänzungsleistungen der Differenz
zwischen den anerkannten Ausgaben und den anrechenbaren Einnahmen entsprechen
– jedoch mit kleineren Änderungen. Die Kosten schätzte er bei jährlich etwa 4'400
Personen auf CHF 230 Mio. ab dem Jahr 2030, wenn sich die Zahlen eingependelt
hätten. Hinzu kämen die Kosten für die Förderung der Wiedereingliederung älterer
einheimischer Arbeitskräfte in der Höhe von CHF 210 Mio. für die drei Jahre, die die
entsprechenden Massnahmen dauern sollten. 
Alex Kuprecht (svp, SZ) kritisierte als Sprecher der Kommissionsminderheit, welche
Nichteintreten auf die Vorlage empfahl, eine ganze Reihe an Aspekten der neuen
Überbrückungsleistungen. Einerseits sei die Höhe von maximal CHF 4'862 im Monat für
Alleinstehende und maximal CHF 7'294 im Monat für Ehepaare sowie die zahlreichen
von der ÜL übernommenen Kosten zu hoch. Dann stellte er die Schätzungen der
Verwaltung zur Anzahl Bezügerinnen und Bezüger in Frage; diese träfen nur bei
Vollbeschäftigung zu. Bei einer Rezession könnten hingegen gegen 10'000 Personen ein
Anrecht auf ÜL haben und die Kosten der Massnahme entsprechend stark steigen, wie
es auch im Kanton Waadt – dessen Modell unter anderem als Vorbild der Massnahme
dient – geschehen sei. Kosten in der Höhe von CHF 500 Mio. jährlich seien «nicht
unrealistisch», wodurch «drastische Sparmassnahmen oder Entlastungsprogramme,
wie wir sie alle kennen, [...] wohl unausweichlich sein [werden]». Die
Überbrückungsleistungen kämen weiter einer frühzeitigen Pensionierung für gewisse
Personen gleich, womit falsche Anreize gesetzt würden. Stattdessen sollten die
Arbeitslosen wieder in den Arbeitsprozess integriert werden. Als letzten Punkt
kritisierte er das eigentliche Ziel, das mit dieser Regelung verfolgt werde, nämlich den
Kampf gegen die Begrenzungsinitiative oder gar für das institutionelle
Rahmenabkommen. 
Nach einer längeren Debatte schritt die kleine Kammer zur Abstimmung und sprach
sich mit 31 zu 14 Stimmen (ohne Enthaltungen) für Eintreten aus. In der Detailberatung
änderte der Ständerat den bundesrätlichen Vorschlag an einigen, teilweise sehr
gewichtigen Stellen. So folgte er einem mehrere Aspekte umfassenden Konzeptantrag
Noser (fdp, ZH). Dieser störte sich daran, dass 62-Jährige besser fahren würden, wenn
sie arbeitslos würden und dann ÜL bezögen, als wenn sie sich mit 62 Jahren
frühpensionieren liessen. Er beantragte deshalb, den ÜL-Bezug nur bis zum Erreichen
des Frühpensionierungsalters zuzulassen. Kommissionssprecher Dittli kritisierte diesen
Vorschlag im Namen der Kommission, weil die Betroffenen dadurch ihr
Vorsorgevermögen anzapfen und allenfalls später EL beziehen müssten. Knapp sprach
sich der Ständerat aber mit 23 zu 21 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für den Antrag Noser
aus. 
In einem weiteren Konzeptantrag, dem zweiten Teil seines ersten Antrags, wie Ruedi
Noser erklärte, wollte Noser das Leistungsniveau zwischen ÜL und Frühpensionierung
angleichen und entsprechend den ausbezahlten Betrag von CHF 58'350
(Alleinstehende) respektive CHF 87'525 (Ehepaare) auf CHF 38'900 (Alleinstehende)
respektive CHF 58'350 (Ehepaare) reduzieren, gleichzeitig aber auch die die
Besteuerung der Leistungen aufheben. Obwohl sich zahlreiche Sprechende gegen diese
Änderung aussprachen und auf die «Logik» (Rechsteiner) hinter den Überlegungen des
Bundesrates hinwiesen, nahm der Ständerat auch diese Änderung mit 24 zu 19 Stimmen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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(bei 2 Enthaltungen) an. 
Ansonsten brachte der Ständerat nur noch kleinere Änderung an der bundesrätlichen
Version an. Unter anderem schuf er eine jährliche Nachweispflicht für Bemühungen um
die Integration in den Arbeitsmarkt, eine Evaluationsbestimmung, gemäss der der
Bundesrat fünf Jahre nach Inkrafttreten dem Parlament Bericht über Umsetzung und
Wirksamkeit des Gesetzes erstatten muss, sowie eine auf drei Jahre begrenzte
Zusatzfinanzierung in der Höhe von jährlich CHF 69.5 Mio. zur Förderung der
Wiedereingliederung inländischer Arbeitskräfte. 
Mit 36 zu 7 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) respektive 38 zu 5 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
löste der Ständerat die Ausgabenbremse für die ÜL sowie die Zusatzfinanzierung für die
Wiedereingliederung gegen den Willen der SVP-Fraktion und stimmte der Vorlage mit
33 zu 11 Stimmen zu. Die Überbrückungsleistungen in dieser Form trafen nicht nur bei
den SVP-Mitgliedern, sondern auch bei mehreren CVP- und einem FDP-Mitglied auf
Widerstand. 2

Im Nachgang an die Behandlung der Überbrückungsleistungen (ÜL) für ältere
Arbeitslose im Ständerat waren die ÜL vermehrt Thema in den Medien. Die NZZ
vermutete, dass eine Vorlage mit so vielen Änderungen, wie sie der Ständerat
vorgenommen habe, unter normalen Umständen an die Kommission zur Beratung
zurückgewiesen würde. Dies sei in diesem Fall aber nicht möglich, da der Bundesrat auf
eine schnelle Behandlung der Vorlage und ihren Abschluss vor der Abstimmung über die
Begrenzungsinitiative poche. Die ÜL sollten als Argument gegen die Notwendigkeit der
Begrenzungsinitiative dienen, betonte die Zeitung. Entsprechend waren für die
Frühjahrssession 2020 auch vier Termine im Nationalrat und drei Termine im Ständerat
zur Behandlung dieses Geschäfts reserviert. Ende Februar schrieben SVP-
Parteipräsident Rösti (svp, BE) und Fraktionschef Aeschi (svp, ZG) einen Brief an die
Büros von National- und Ständerat mit der Forderung, das
Differenzbereinigungsverfahren zu den ÜL vom Sessionsprogramm zu streichen. «Eine
seriöse und verantwortungsvolle gesetzgeberische Arbeit in dieser kurzen Frist ist nicht
möglich», erklärten sie im Brief. Ständeratspräsident Stöckli (sp, BE) erwiderte, dass das
Behandlungstempo lediglich davon abhänge, ob die Vorlage bereit, also von der
Kommission vorberaten sei. Die Büros lehnten den Antrag der SVP ab und liessen das
Sessionsprogramm unverändert.
Der Nationalrat eröffnete denn auch gleich seine Frühjahrssession mit der Beratung
der ÜL und beschäftigte sich zuerst mit zwei Minderheitsanträgen Rösti. Eine
Minderheit verlangte, die Beratung des Geschäftes bis nach der Abstimmung über die
Begrenzungsinitiative auszusetzen, die zweite beantragte Nichteintreten. Der SVP-
Präsident zeigte sich zwar erfreut darüber, dass die Probleme älterer Arbeitnehmender
thematisiert würden, kritisierte jedoch die Lösung des Bundesrates, «diese Leute in die
Rente zu schicken, statt ihnen Arbeit zu geben». Rösti führte die Probleme der älteren
Arbeitnehmenden auf die Einwanderung zurück und betonte, dass die
Stimmberechtigten hier mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative hätten
Gegensteuer geben wollen. Dass ein Zusammenhang mit der Einwanderung bestehe,
hätten nun auch die anderen Parteien bestätigt, indem sie die ÜL dringend noch vor
der Abstimmung über die Begrenzungsinitiative «durchpeitschen» wollten. Stattdessen
müsse man sich für die Differenzbereinigung mehr Zeit nehmen, «wie es sich bei einem
so wichtigen Geschäft für ein seriöses Parlament gehört». Ohne auf die Kritik der SVP
bezüglich der viel zu knappen Zeit einzugehen, lehnte der Nationalrat beide
Minderheitsanträge ab: Mit 143 zu 54 Stimmen sprach sich der Rat gegen eine
Verschiebung der Behandlung und mit 140 zu 56 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für
Eintreten aus. Nichteintreten fand über die SVP-Fraktion hinaus Zustimmung bei drei
Mitgliedern der FDP; Lorenzo Quadri (lega, TI) hingegen sprach sich für eine
Detailberatung des Geschäfts aus. 
In der Detailberatung nahm Kommissionssprecher Philippe Nantermod (fdp, VS) die
Verbindung zur Personenfreizügigkeit in seiner Argumentation auf und betonte, dass
man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten solle («qu'on ne jette pas le bébé avec
l'eau du bain»): Statt einer Kündigung der Personenfreizügigkeit solle man besser für
die besonders stark betroffenen Personen eine konkrete Lösung finden. Eine solche
Lösung sei das von ihm und Kommissionssprecherin Mattea Meyer (sp, ZH) vorgestellte
Konzept zur Überbrückungsrente der SGK-NR. Dieses orientiere sich, stärker noch als
die Lösung des Ständerats, an den EL, weite aber das Feld der möglichen Bezügerinnen
und Bezüger aus. Entsprechend rechnete die Kommission ab 2028 mit 6'200
Beziehenden und Kosten von CHF 270 Mio. pro Jahr, verglichen mit der ständerätlichen
Version von 1'700 Beziehenden bei CHF 70 Mio. und des Bundesratsvorschlags mit
4'700 Beziehenden und Kosten von CHF 230 Mio. Die Orientierung an den EL habe den
Vorteil, dass die Überbrückungsrente weniger attraktiv sei als in der bundesrätlichen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.03.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Version und damit Personen mit ÜL gegenüber arbeitenden Personen nicht
bessergestellt würden. 
In der Detailberatung waren drei Punkte zentral: Anspruchsbeginn und -ende,
Anspruchsvoraussetzungen sowie die Höhe der Leistungen. Bezüglich Anspruchsbeginn
und -ende wollte die Kommissionsmehrheit, dem Ständerat folgend, die Grenze bei 60
Jahren belassen; die Minderheiten I Sauter (fdp, ZH), II Dobler (fdp, SG) und III Prelicz-
Huber (gp, ZH) bevorzugten Grenzen von 62 Jahren, 3 Jahren vor offiziellem
Renteneintritt und 57 Jahren. Anders als der Ständerat wollte die Kommissionsmehrheit
die Leistungen aber nur für diejenigen Personen, die voraussichtlich sowieso EL
beziehen müssten, zeitlich bis zum ersten Bezugstermin der AHV-Altersrente
beschränken. Allen anderen wollte sie ÜL bis zum ordentlichen AHV-Rentenalter
ermöglichen. Eine Minderheit Rösti sprach sich dafür aus, diesbezüglich dem Ständerat
zu folgen. Die verschiedenen Minderheiten kamen jedoch nicht über 71 Stimmen
hinaus; die grosse Kammer folgte bezüglich Anspruchsbeginn und -ende überall der
Kommissionsmehrheit. 
Auch bei den Anspruchsvoraussetzungen lagen verschiedene Minderheiten vor. Die
Kommissionsmehrheit schlug vor, die vom Ständerat gutgeheissene Altersbegrenzung
zu streichen. Somit könnten ÜL zwar erst ab 60 Jahren bezogen werden, jedoch auch
von Personen, die bereits vor Erreichen des 60 Altersjahrs ausgesteuert worden waren.
Auch die Notwendigkeit, 10 der 15 Jahre vor der Aussteuerung ein definiertes
Mindesteinkommen erhalten zu haben, wollte die Kommission streichen und
stattdessen die Voraussetzung einbauen, dass 5 der nötigen 20 Jahre, in denen die
Person in der AHV versichert war, nach dem Alter von 50 Jahren stattfanden. Zudem
wollte die Kommission bei den Mindestbeträgen Erziehungs- und
Betreuungsgutschriften gemäss AHVG berücksichtigen und das für einen ÜL-Bezug
notwendige Reinvermögen halbieren. Die Minderheiten I Sauter und II Dobler wollten
mehrheitlich dem Ständerat folgen, aber die ÜL nur Personen, die ab einem Alter von
62 Jahren (Sauter) respektive drei Jahre vor dem Rentenalter (Dobler) ausgesteuert
wurden, ausbezahlen sowie ebenfalls beim Mindesterwerbseinkommen Erziehungs-
und Betreuungsgutschriften anrechnen. Auf Letztere wollte hingegen eine Minderheit
Rösti verzichten. Die Kommissionsmehrheit setzte sich jedoch auch in der Frage der
Anspruchsvoraussetzungen gegen sämtliche Minderheiten durch und der Nationalrat
entschied überdies, dass der Bundesrat Ausnahmebestimmungen für Personen, die
diese Ansprüche nicht erfüllen, schaffen können solle. 
Eine gewichtige Differenz zum Ständerat schuf der Nationalrat bezüglich der Höhe der
Leistungen. Hier mache es keinen Sinn, eine Obergrenze für die ÜL festzulegen, wie es
Bundesrat und Ständerat getan hatten, da gemäss dem Modell der EL die anerkannten
Ausgaben klar festgelegt seien, betonten Mattea Meyer und Philippe Nantermod für die
Kommission. Mit 117 zu 70 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) setzte sich die
Kommissionsmehrheit diesbezüglich gegen eine Minderheit Rösti, die den Betrag auf
den doppelten allgemeinen Lebensunterhalt gemäss EL beschränken wollte, durch.
Damit zusammenhängend sprach sich der Rat auch für eine separate Vergütung der
Krankheits- und Behinderungskosten sowie für eine Steuerbefreiung der ÜL aus. 
Auch in den meisten anderen Punkten zeigte sich die Kommissionsmehrheit
erfolgreich. So sollen etwa ÜL auch ins Ausland exportiert werden dürfen und die
Sozialhilfe bei den anrechenbaren Einnahmen nicht angerechnet werden. Zudem kann
der Bundesrat die Pflicht für ÜL-Beziehende schaffen, jährlich nachzuweisen, dass sie
sich um eine Stelle bemühen. Dieser Punkt war zuvor in den Medien diskutiert worden,
weil der Ständerat mit der Einführung einer entsprechenden Pflicht die Bemühungen
des Bundesrates, die ÜL als Vorruhestandsregelung, nicht als
Arbeitslosenentschädigung aufzustellen, torpediert hatte. Wichtig ist die Frage, ob die
ÜL eine Arbeitslosenentschädigung darstellen oder nicht, weil bei
Arbeitslosenentschädigungen gemäss Personenfreizügigkeit auch die Jahre
angerechnet werden müssten, in denen eine Person im EU-Raum Arbeitslosenbeiträge
bezahlt habe. Bei einer Vorruhestandsregelung müssten jedoch nur die Arbeitsjahre in
der Schweiz angerechnet werden. Die nationalrätliche Version gebe dem Bundesrat nun
die Möglichkeit, hier schnell zu reagieren, falls dies nötig sei, betonten die Medien. 
Obwohl zudem bei den EL keine Risiko-, Verwaltungs- und Sparbeiträge für die
berufliche Vorsorge bezahlt werden, wie Marcel Dobler für die Minderheit Nantermod
argumentierte, sprach sich die Mehrheit des Nationalrats dafür aus, diese Beiträge –
nicht jedoch die Beiträge der beruflichen BVG-Mindestvorsorge, wie es von der
Minderheit Gysi (sp, SG) gefordert worden war – als anerkannte Ausgaben zu
akzeptieren. Bei der EL-Revision habe man beschlossen, dass Personen ab 58 Jahren,
die arbeitslos werden, weiterhin bei ihrer Pensionskasse versichert bleiben könnten,
erklärte Kommissionssprecherin Meyer diesbezüglich. Dazu müssten sie aber
Risikobeiträge und Beiträge an die Verwaltungskosten leisten, die entsprechend hier
anerkannt werden sollten. 
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Schliesslich änderte der Nationalrat den vom Ständerat eingefügten Artikel zur
Evaluation des Gesetzes: Der Ständerat hatte vorgesehen, dass der Bundesrat nach fünf
Jahren nicht nur Bericht erstatten, sondern auch einen Antrag für das weitere
Vorgehen stellen solle. Ein Ende der ÜL wäre somit zu diesem Zeitpunkt möglich. Der
Nationalrat strich diesen Punkt und ergänzte stattdessen die Anforderungen an den
Bericht. 
Gegen die Kommissionsmehrheit entschied sich der Nationalrat bezüglich der Frage, ob
rückwirkend auch bereits Ausgesteuerte Anrecht auf ÜL erhalten sollen. Mit 102 zu 92
Stimmen sprachen sich die geschlossen stimmende SVP, Mehrheiten der FDP.Liberalen
und der Mitte-Fraktion sowie ein Mitglied der GLP-Fraktion für eine Minderheit Aeschi
und gegen eine entsprechende Regelung auf Rückwirkung aus. Zudem nahm der Rat
einen Antrag Regazzi (cvp, TI) an, wonach Branchen mit sozialpartnerschaftlichen
Lösungen von der Finanzierung der ÜL ausgenommen werden sollen, weil sie sich
bereits an eigenen Lösungen für ältere Mitarbeitende beteiligen müssten und es sonst
zu einer Doppelbesteuerung komme. Unklar blieb, wie diese Ausnahme ausgestaltet
werden soll. 
Mit 140 zu 54 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) löste der Nationalrat erst die
Ausgabenbremse und nahm den Entwurf in der Folge mit 131 zu 57 Stimmen (bei 9
Enthaltungen) an. Abgelehnt hatten ihn die Mitglieder der SVP-Fraktion mit Ausnahme
von Lorenzo Quadri sowie eine Minderheit der FDP.Liberalen-Fraktion, von der sich
zudem weitere sieben Mitglieder der Stimme enthielten. 3

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Zum ersten Mal seit 1999 und ein Jahr früher als erwartet, wies die AHV im Jahr 2014
ein negatives Umlageergebnis (Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ohne
Berücksichtigung der Kapitalgewinne) aus. Die leicht wachsenden
Versicherungseinnahmen (bestehend aus den Beiträgen der Arbeitgebenden und
-nehmenden zuzüglich dem Beitrag der öffentlichen Hand; CHF 40,5 Mrd., + 1,4%)
vermochten das Wachstum bei den Ausgaben (CHF 40,9 Mrd., + 2,2%) nicht zu
kompensieren, womit  sich eine Lücke von CHF 320 Mio. auftat. Durch das positive
Anlageergebnis von rund CHF 2 Mrd. konnte diese Lücke geschlossen werden, womit
sich ein Betriebsergebnis von CHF 1,7 Mrd. ergab. Das vergleichsweise gute
Anlageergebnis war möglich geworden, weil die Börsenlage 2014 sich als heiterer
herausstellte als in den Vorjahren. Ende des Jahres 2014 enthielt der AHV-
Ausgleichsfonds damit rund CHF 44,8 Mrd., knapp 110% einer Jahresausgabe. Im Juni
zeigte der neuste Bericht des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco zu den
Auswirkungen der Personenfreizügigkeit, dass das Umlageergebnis der AHV ohne die
Zuwanderung bereits im Jahr 2009 negativ geworden wäre. Allerdings erwachsen aus
der Zuwanderung junger Menschen längerfristig auch zusätzliche Rentenansprüche. 4

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2014
FLAVIA CARONI

Im Herbst 2015 befassten sich die beiden Kommissionen für soziale Sicherheit und
Gesundheit mit einer parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion zur Erhöhung der
Voraussetzungen für den AHV-Rentenbezug. Der Vorstoss war Teil eines Dreierpakets,
mit welchem die SVP den Zugang von Ausländerinnen und Ausländern zu AHV,
Invalidenversicherung und Ergänzungsleistungen erschweren wollte. Konkret forderte
die parlamentarische Initiative, dass nur jene Personen eine ordentliche Rente der AHV
beziehen können, welchen für mindestens zwei volle Jahre Einkommen, Erziehungs-
oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, sowie deren Hinterlassenen.
Damit solle verhindert werden, dass Personen missbräuchlich kurz vor der
Pensionierung in die Schweiz einwandern, um anschliessend vom gut ausgebauten
Schweizer Sozialsystem zu profitieren, so die Begründung. Da die Regelung auch für
Schweizerinnen und Schweizer gelten würde, verstösst sie im Gegensatz zu  jenen der
beiden anderen SVP-Vorstösse nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz im
Personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Ende August gab
die SGK-NR der parlamentarischen Initiative Folge, im November verweigerte die SGK-
SR jedoch ihre Zustimmung, womit das Geschäft ans Plenum des Nationalrats ging. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.08.2015
FLAVIA CARONI
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In der Maisession 2016 befasste sich der Nationalrat mit der parlamentarischen
Initiative der SVP-Fraktion zur Erhöhung der Voraussetzungen für den AHV-
Rentenbezug. Im Gegensatz zu ihrer ersten Beratung des Geschäftes empfahl die
Mehrheit der SGK-NR mittlerweile, der Initiative keine Folge zu geben. Eine Minderheit
Clottu (svp, NE) setzte sich für Folge geben ein. Der Fraktionssprecher der SVP verwies
auf die Sozialsysteme anderer europäischer Länder, in der der Zugang zu einer
Altersrente noch deutlich strikter geregelt sei, als dies der Vorstoss verlange. Zudem
würden Menschen aus anderen Ländern nicht die Zurückhaltung der Schweizerinnen
und Schweizer betreffend des Bezugs von Sozialleistungen kennen, was zu Problemen
führe. Die Mehrheitssprecherin erklärte, aufgrund der Anwendbarkeit der
beabsichtigten Regelung auch auf Schweizerinnen und Schweizer ergebe sich hier, im
Gegensatz zu den beiden anderen Vorstössen des SVP-Dreierpakets (vgl. auch die Pa.Iv.
14.426 und 14.427), kein Konflikt mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen. Jedoch
halte dieses fest, dass Sozialversicherungsbeiträge, welche in einem der Vertragsländer
geleistet wurden, in allen anderen angerechnet werden müssen. Da die allermeisten
Eingewanderten aus der EU in ihrem früheren Aufenthaltsland bereits Beiträge bezahlt
haben, wäre die Initiative wirkungslos, so die Ausführungen. Es wäre jedoch aufwändig,
das Vorhandensein solcher früherer Zahlungen zu überprüfen, womit angesichts der
sehr tiefen monatlichen Minimalrente von CHF 53 die Einsparungen rasch
überkompensiert würden. Aus diesen Gründen empfahl die Kommission mit 14 zu 8
Stimmen, die parlamentarische Initiative abzulehnen. Dem folgte das Plenum mit 118 zu
72 Stimmen ohne Enthaltung, wobei sich die geschlossene SVP-Fraktion und eine kleine
Minderheit der FDP-Liberalen Fraktion für den Vorstoss aussprach. Alle anderen
Fraktionen stimmten geschlossen dagegen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
FLAVIA CARONI

Invalidenversicherung (IV)

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats gab im August
2015 einer parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion Folge, die die Voraussetzung
für IV-Rentenbezug für Ausländer verschärfen wollte. Neu, so der Wunsch der
Initianten, sollten nur noch in der Schweiz wohnhafte Personen Anspruch auf eine
Rente der Invalidenversicherung haben, und auch nur dann, wenn sie bei Eintritt der
Invalidität bereits während zweier Jahre Beiträge bezahlt oder seit zehn Jahren in der
Schweiz gewohnt haben. Dadurch solle der "Missbrauch der Schweizer Sozialsysteme
durch Eingewanderte" eingeschränkt und die IV entlastet werden. Die ständerätliche
Schwesterkommission gab dem Anliegen im November jedoch einstimmig keine Folge,
weshalb die Initiative zur Beratung an das Plenum des Nationalrats ging. Parallel zur hier
behandelten parlamentarischen Initiative hatte die SVP auch je eine parlamentarische
Initiative bezüglich der AHV und der Ergänzungsleistungen eingereicht, welche ebenfalls
darauf abzielten, den Zugang zu den Sozialwerken für Ausländerinnen und Ausländer zu
erschweren. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.08.2015
FLAVIA CARONI

Nachdem die beiden Kommissionen für Gesundheit und Soziales im Vorjahr
unterschiedlich entschieden hatten, gelangte die parlamentarische Initiative der SVP-
Fraktion für eine Verschärfung der Voraussetzungen für IV-Rentenbezug für Ausländer
in der Maisession 2016 in den Nationalrat. Inzwischen hatten sich die
Mehrheitsverhältnisse in der vorberatenden SGK-NR geändert: Die
Kommissionsmehrheit beantragte, der Initiative keine Folge zu geben, während eine
Minderheit Brunner (svp, SG) sich für Folge geben aussprach. Zu einer eigentlichen
Debatte kam es nicht: Die Volksvertreter beliessen es bei den Voten des Minderheits-
bzw. Fraktionssprechers und der Mehrheitssprecherin. Brunner erklärte, dass bei
einem generellen Ausländeranteil von rund 25% in der IV rund 50% der Bezügerinnen
und Bezüger ausländischer Nationalität seien, was es genauer zu betrachten gelte.
Allfällige Einwände aufgrund von Verträgen mit der EU und EFTA, welche einen
Gleichbehandlungsgrundsatz festschreiben, wischte er mit dem Hinweis auf die 2014
angenommene SVP-Einwanderungsinitiative weg: Die entsprechenden Abkommen seien
ohnehin neu zu verhandeln. Zudem wies Brunner auf die nach wie vor schwierige
finanzielle Situation der Invalidenversicherung hin. Die Mehrheitssprecherin Moret (fdp,
VD) hielt entgegen, eine Umsetzung der Forderungen würde im besten Fall wirkungslos
bleiben, im schlechtesten Fall jedoch gegen die Personenfreizügigkeit verstossen. Der
Gleichbehandlungsgrundsatz sei nicht nur ein zentraler Bestandteil des
Personenfreizügigkeitsabkommens, sondern er sei auch auf den Zugang zu den
Sozialversicherungen voll anwendbar. Eine einseitige Anpassung würde angesichts der
aktuellen Verhandlungen mit der Europäischen Union eine unnötige Provokation

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
FLAVIA CARONI
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darstellen. Zudem würden die Statistiken klar zeigen, dass die Personenfreizügigkeit
nicht zu einer Zunahme in den Leistungen der IV geführt habe, so die
Kommissionssprecherin. Angesichts dieser Argumente empfahl die SGK-NR mit 14 zu 9
Stimmen, die parlamentarische Initiative abzulehnen. Dieser Empfehlung folgte das
Ratsplenum mit 123 zu 67 Stimmen ohne Enthaltung. Alle Fraktionen stimmten
geschlossen, für den Vorstoss stimmte einzig die SVP. 8

Ergänzungsleistungen (EL)

Zusammen mit zwei weiteren parlamentarischen Initiativen, welche ähnliche Ansätze
für die AHV und die IV verfolgten, hatte die SVP-Fraktion im Sommer 2014 eine
parlamentarische Initiative zur Ausdehnung der Karenzfrist für Ergänzungsleistungen
eingereicht. Im Herbst 2015 befassten sich die Kommissionen für soziale Sicherheit und
Gesundheit der beiden Räte damit. Der Vorstoss fordert, dass für alle Ausländerinnen
und Ausländer, explizit auch für jene aus EU- und EFTA-Ländern sowie für Flüchtlinge,
eine Karenzfrist von zehn Jahren für den Bezug von Ergänzungsleistungen gelten soll.
Derzeit beträgt diese Karenzfrist grundsätzlich zehn Jahre, für Flüchtlinge jedoch nur
fünf, und Staatsangehörige der EU und EFTA sind davon ausgenommen. Mit dieser
Massnahme wolle die SVP die Missbrauchsgefahr bei den EL und die Sogwirkung der
Schweiz als Immigrationsland eindämmen, so die Begründung. Dabei verwies die Partei
auf den 2014 durch ihre Volksinitiative eingeführten Zuwanderungsartikel in der
Bundesverfassung, welcher explizit eine Einschränkung des Anspruchs auf
Sozialleistungen ermöglicht. Die SGK-NR gab dem Anliegen Folge, die SGK-SR lehnte es
daraufhin jedoch ab. Damit ging die parlamentarische Initiative zur Beratung ans
Nationalratsplenum. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.08.2015
FLAVIA CARONI

In der Maisession 2016 befasste sich der Nationalrat mit einer parlamentarischen
Initiative der SVP-Fraktion zur Ausdehnung der Karenzfrist für Ergänzungsleistungen,
welche für Ausländerinnen und Ausländer gelte. Seit ihrer ersten Beratung hatte die
SGK-NR ihre Haltung zum Vorstoss geändert, eine Mehrheit sprach sich nun dagegen
aus. Eine Minderheit Herzog (svp, TG) plädiert für Folge geben. Der Fraktionssprecher
der SVP argumentierte, der Vorstoss ziele auf die Gleichbehandlung aller
Ausländergruppen ab, wolle aber auch einen „Sozialversicherungstourismus"
unterbinden. Die Minderheitssprecherin verwies auf den starken Kostenanstieg bei den
Ergänzungsleistungen und die deswegen nötigen Sparmassnahmen. Ausländerinnen und
Ausländer, insbesondere aus dem EU-EFTA-Raum, seien bei den EL-Beziehenden
zudem massiv übervertreten. Bei Problemen mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen
gelte es, dieses nachzuverhandeln, wie es auch das EU-Land Grossbritannien geschafft
habe. Die Mehrheitssprecherin hielt dagegen, der Gleichbehandlungsgrundsatz – hier
im Sinne einer gleichen Behandlung von Schweizerinnen und Ausländern aus dem EU-
Raum – sei zentraler Bestandteil des Freizügigkeitsabkommens und ihm könnte nur
Genüge getan werden, wenn auch für Schweizer Staatsangehörige eine Karenzfrist von
zehn Jahren eingeführt würde. Eine Mehrheit von 122 zu 69 Parlamentarierinnen und
Parlamentariern folgte der Kommission und gab der Initiative keine Folge. Der
Entscheid fiel ohne Enthaltungen und bei annähernder Geschlossenheit der
Fraktionen. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
FLAVIA CARONI

Krankenversicherung

Im April 1996 errichteten die Krankenversicherungen – vertreten durch Santésuisse und
den Schweizerischen Versicherungsverband – die «Gemeinsame Einrichtung KVG».
Diese soll die Behandlungskosten bei Notfällen von Schweizer Bürgern in EU-/EFTA-
Staaten übernehmen sowie die Behandlungskosten von EU-/EFTA-Bürgern in der
Schweiz vorfinanzieren und in den entsprechenden Staaten zurückfordern;
Dienstleistungen zur Versicherungspflicht im Rahmen der Personenfreizügigkeit
erbringen sowie die Organisation und Durchführung des Risikoausgleichs zwischen den
Versicherungen vornehmen. 11

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.04.1996
ANJA HEIDELBERGER
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Im Ständerat empfahl die Kommissionsmehrheit, auf das Geschäft einzutreten und es
anschliessend mit dem Antrag an den Bundesrat zurückzuweisen, eine Lösung mit einer
Lockerung des Vertragszwangs vorzulegen. Eine Minderheit Eder (fdp, ZG) sprach sich
für Nichteintreten aus, eine Minderheit Schwaller (cvp, FR) für eine Ablehnung der
Rückweisung und damit für die noch nicht erfolgte Detailberatung in der Kommission.
Die Mehrheit stellte die Verfassungsmässigkeit des Zulassungsstopps, welcher per
dringliches Bundesrecht eingeführt worden und danach zwei Mal verlängert worden
war, in Frage. Sie befürchtete eine Verschärfung des Mangels an inländischem
Ärztenachwuchs bei einem erneuten Stopp und kritisierte die Unklarheit darüber, ob
die Massnahme in den vergangenen Jahren überhaupt zu Kosteneinsparungen geführt
habe. Nicht zuletzt sei zweifelhaft, ob der im Nationalrat angenommene Einzelantrag
überhaupt mit der Personenfreizügigkeit vereinbar sei, da er ausländische Ärzte
diskriminiere. Die Minderheit Eder erklärte, sie sei mit der Hin-und-Her-Politik der
letzten Jahre nicht mehr einverstanden und wolle endlich eine umfassende Lösung. Sie
wisse dabei verschiedene Parteien und Verbände sowie etliche Kantone hinter sich.
Eine erneute Zulassungsbeschränkung sei ein schlechtes Signal an die jungen Ärztinnen
und Ärzte, laufe dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ zuwider und sei
rechtsstaatlich bedenklich. Zudem sei eine konsequente Marktlösung einer erneuten
Regulierung des Angebots vorzuziehen. Die Minderheit Schwaller warnte vor ein bis
zwei zusätzlichen Prämienprozenten, würde das Wachstum der Anzahl Zulassungen
nicht gebremst, und führte aus, einzig die Massnahme eines Zulassungsstopps könne
bereits kurzfristig dagegen wirksam werden. Eintreten wurde schliesslich mit 27 zu 17
Stimmen beschlossen. Beim Rückweisungsantrag ergab sich ein Patt von 22 zu 22
Stimmen. Mit Stichentscheid des Präsidenten Lombardi (cvp, TI) ging das Geschäft zur
Detailberatung an die Kommission. Diese nahm umfassende Abklärungen vor bezüglich
der Verfassungsmässigkeit des Bundesratsentwurfes, der Wirkungen der bisherigen
Zulassungsbeschränkungen und insbesondere der Vereinbarkeit des vom Nationalrat
aufgenommenen Zusatzes mit der Personenfreizügigkeit. Die Gutachten verschiedener
Experten zu letzterem kamen zu widersprüchlichen Ergebnissen. Die Abklärungen
dauerten einige Zeit, womit das ursprüngliche Ziel des Innenministers Berset, den
Zulassungsstopp bereits im April wieder einzuführen, nicht mehr erreicht werden
konnte. Um eine möglichst rasche Beschlussfassung zu erreichen, hatte der Bundesrat
im Vorjahr beschlossen, das Gesetz als dringlich einzustufen. Die Detailberatung im
Ständerat fand in der Sommersession statt. Berset betonte zu Beginn der Debatte, bei
dem 2012 beobachteten Anstieg der Neuzulassungen handle es sich nicht um einen
simplen Aufholeffekt, was daran zu erkennen sei, dass der Anstieg in der ersten
Jahreshälfte 2013 unverändert angehalten habe. Zu reden gab insbesondere die vom
Nationalrat eingefügte Ausnahmebestimmung, wonach Ärzte mit mindestens
fünfjähriger Schweizer Berufserfahrung von der Zulassungspflicht ausgenommen wären.
Die Kommissionsmehrheit sprach sich mit Verweis auf die Personenfreizügigkeit
dagegen aus. Eine Minderheit Rechsteiner (sp, SG) strebte einen Kompromiss an, indem
sie die Frist auf drei Jahre beschränken wollte und gab an, ein allfälliges Ritzen der
Personenfreizügigkeit angesichts der Vorteile in Kauf nehmen zu wollen. Diese Position
unterlag mit 22 zu 18 Stimmen. Diskutiert wurden auch die Kompetenzen der Kantone
bei der Festlegung der Kriterien für ein Bedürfnis nach Zulassungen von
Leistungserbringern. Eine Minderheit Stöckli (sp, BE) sprach sich für die Version des
Bundesrates aus, wonach die Kantone „anzuhören“ seien. Die Kommissionsmehrheit
verlangte dagegen, der Bund habe die Kriterien mit den Kantonen zusammen
einvernehmlich festzulegen. Die Minderheit begründete ihre Position damit, dass die
Haltungen der Kantone stark auseinandergingen und eine Lösung im Einvernehmen
damit nicht zu finden sei. Die Mehrheit hielt dagegen, die Kantone würden die
Bedürfnisse auf ihrem Gebiet am besten kennen und dürften nicht von der Hauptstadt
aus bevormundet werden. Mit 22 zu 21 Stimmen folgte der Rat der Position der
Mehrheit. In der Gesamtabstimmung sprachen sich 25 Kantonsvertreter für den
Entwurf aus, 15 dagegen. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.2013
FLAVIA CARONI

Das Geschäft des Bundesrates zur Steuerung des ambulanten Bereichs bzw. der
Regulierung der Zulassung im Rahmen des KVG gelangte in der Wintersession 2015 in
den Ständerat. Eine knappestmögliche Mehrheit der Gesundheitskommission sprach
sich für Eintreten ein, eine Minderheit Gutzwiller (fdp, ZH) für Nichteintreten. Der
Mehrheitssprecher verwies auf die Notwendigkeit einer Steuerung angesichts des
engen Zusammenhangs zwischen Ärztedichte und Kostensteigerung im
Gesundheitsbereich. Die Kantone wünschten sich eine Steuerungsmöglichkeit und der
Ärzteverband FMH habe der weniger weit gehenden Lösung des Nationalrats, im
Gegensatz zu jener des Bundesrates, zugestimmt. Das wichtigste Argument für ein
Eintreten sei jedoch der Zeitdruck angesichts der im Sommer 2016 auslaufenden

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2015
FLAVIA CARONI
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Übergangslösung, welche durch eine dauerhafte Regelung abgelöst werden soll. Der
Minderheitssprecher erklärte, die Minderheit wolle sich für eine liberale Markt- und
Wettbewerbsordnung einsetzen und sei daher gegen jegliche Form der
Zulassungssteuerung. Eine staatliche Planung des ambulanten Gesundheitsbereichs
lehne man ab. Der vorliegende Entwurf benachteilige systematisch junge Ärztinnen und
Ärzte, seine kostensenkende Wirkung sei zweifelhaft und er sei angesichts eines
drohenden Ärztemangels und nach der Annahme der Initiative gegen die Zuwanderung
nicht angemessen. Bundesrat Berset betonte in seinem Plädoyer das Gewicht des
ambulanten Sektors innerhalb des Gesundheitswesens, welcher rund 40% der Kosten
ausmacht. Er wies darauf hin, dass bei Nichteintreten keine alternative Lösung zur
Auswahl stehe, insbesondere da die von der Kommissionsminderheit geforderte
Vertragsfreiheit nicht mehrheitsfähig ist. Des weiteren wies er auf die Absicht des
bundesrätlichen Entwurfs hin, den Kantonen ein nötiges und nachgefragtes
Steuerungsinstrument zur Verfügung zu stellen, welches ihnen im ambulanten Bereich
bislang fehlt. Dennoch stellte sich der Bundesrat hinter die Kompromisslösung des
Nationalrates, welche auch von den Kantonen unterstützt wird. Der Kompromiss sei der
Aussicht auf eine erneute Periode ohne Zulassungssteuerung und mit einer in die Höhe
schnellenden Zahl neuer Praxen vorzuziehen. Schliesslich sprachen sich 28
Kantonsvertreterinnen und -vertreter für Eintreten aus, 16 dagegen.

In der Detailberatung empfahl die vorberatende Kommission dem Plenum mit 9 zu 2
Stimmen bei einer Enthaltung, der Vorlage des Nationalrates zuzustimmen. Eine
Minderheit Maury Pasquier (sp, GE) forderte, zusätzlich einen Passus einzufügen,
wonach Kantone, deren Ärztedichte 20% oder mehr über dem nationalen Durchschnitt
liegt, vom Bundesrat auf Antrag hin die Erlaubnis erhalten können, für die Zulassung
weiterer Ärztinnen und Ärzte einen Bedürfnisnachweis zu verlangen. Derzeit würde dies
die Kantone Basel Stadt und Genf betreffen. Nur so handle es sich um eine echte
Zulassungssteuerung, welche auch Resultate verspreche, begründete Nationalrätin
Maury Pasquier ihren Antrag. Dabei gehe es primär darum, eine bessere Verteilung der
Ärztinnen und Ärzte auf dem Gebiet der Schweiz zu erzielen. Der Vorschlag werde von
der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und
-direktoren voll unterstützt. Dagegen wurde vorgebracht, der Grenzwert von 20% sei
willkürlich und die Kantonsgrenzen seien für die Bestimmung von Gebieten mit einer
übermässigen Ärztedichte ungeeignet – als relevant angesehen wird vielmehr die
Unterscheidung zwischen urbanen und ländlichen Regionen.

Die Gegner jeglicher Zulassungssteuerung führten Bedenken bezüglich der
Kompatibilität einer solchen mit der Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und
der Europäischen Union an. Die EU habe die bisherige Handhabung bereits mehrfach
kritisiert, mit Blick auf ihre Vorläufigkeit jedoch akzeptiert. Bei der Überführung in ein
Bundesgesetz könne von dieser Akzeptanz nicht mehr einfach ausgegangen werden,
und auch der Bundesrat habe sie bereits mehrfach angezweifelt, was der anwesende
Gesundheitsminister bestätigte. Der Mehrheitssprecher der Kommission erklärte, nach
der Konsultation führender Expertinnen und Experten im Bereich Europarecht habe
sich die Kommission anno 2012 dafür entschieden, das relativ geringe Risiko eines
Konfliktes einzugehen, und dazu sei sie auch heute bereit. Die Anforderung einer
dreijährigen Tätigkeitsdauer bei einer anerkannten Weiterbildungsinstitution im Inland
sei massvoll und vertretbar. Bundesrat Berset sagte, die Unsicherheit bezüglich der
Reaktion der EU bestehe nach wie vor und sei einer der Gründe für den ursprünglichen
Vorschlag des Bundesrates gewesen, den das Parlament aber nicht unterstützte. Es
gelte daher, die Angelegenheit weiterhin im Auge zu behalten.

Für den Antrag der Kommissionsmehrheit stimmten 27, für jenen der Minderheit 14
Kantonsvertreterinnen und -vertreter, zwei enthielten sich der Stimme. Stillschweigend
beschloss der Rat, die geltende Übergangsbestimmung bezüglich jener Ärztinnen und
Ärzte, welche bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zulasten der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung tätig waren, ins Gesetz aufzunehmen, um Rechtslücken zu
vermeiden. Damit entstand eine Differenz zum Nationalrat. In der Gesamtabstimmung
gingen 32 Stimmen für den Entwurf ein, 12 dagegen, es gab keine Enthaltungen. Damit
ging das Geschäft zur Differenzbereinigung an die grosse Kammer. 13
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Arbeitslosenversicherung (ALV)

Eine Motion der SVP forderte den Bundesrat dazu auf, eine Änderung des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes sowie anderer betroffener Gesetze vorzunehmen,
mit dem Ziel, das sich abzeichnende Defizit in der Arbeitslosenversicherung
abzuwenden, ohne die Beiträge der Arbeitslosenversicherung zu erhöhen und ohne die
Wiedereinführung von Solidaritätsbeiträgen. Stattdessen seien Massnahmen zur
Verhinderung des Missbrauchs aufgrund der Personenfreizügigkeit und durch
„Scheinbeschäftigungsmassnahmen“ der Kantone sowie eine Verlängerung der
Mindestbeitragsdauer, eine Einführung von degressiven
Arbeitslosenversicherungsleistungen für Jugendliche zu prüfen. Der Nationalrat folgte
der Empfehlung des Bundesrates und lehnte die Motion mit 128 zu 60 Stimmen ab. 14

MOTION
DATUM: 09.03.2009
LINDA ROHRER

Eine weitere Motion der SVP forderte den Bundesrat auf, die Mindestbeitragsdauer im
Arbeitslosenversicherungsgesetz von 12 auf 24 Monate zu erhöhen. Begründet wurde
diese Forderung damit, dass die Personenfreizügigkeit mit der EU Druck auf die
Arbeitslosenversicherung ausübe. Der Bundesrat lehnte die Motion ab, unter anderem
auch, weil eine Verlängerung der Beitragszeit alle Versicherten, unabhängig von ihrer
Nationalität, belasten würde. Auch der Nationalrat teilte diese Meinung und lehnte die
Motion mit 118 zu 68 Stimmen ab. 15

MOTION
DATUM: 09.03.2009
LINDA ROHRER

Der Nationalrat beriet in der Herbstsession 2015 eine parlamentarische Initiative der
SVP mit dem Titel „Dem Missbrauch bei der Arbeitslosenversicherung vorbeugen". Der
Vorstoss forderte, die Arbeitslosenentschädigung nur noch für jene Arbeitslosen
zugänglich zu machen, welche zuvor für 24 Monate in das Sozialwerk einbezahlt haben.
Mit dieser Vorgabe wollte die SVP verhindern, dass Personen aus dem EU-Raum
spezifisch wegen der gut ausgebauten Arbeitslosenversicherung in die Schweiz
einwandern. Bereits heute sei jeder zweite Bezüger der ALV Ausländer, so die
Begründung, und die Massnahme würde das System der Arbeitslosenversicherung
entlasten. Die Kommissionsmehrheit empfahl dem Rat, der Initiative keine Folge zu
geben. Eine Minderheit Flückiger-Bäni (svp, AG) beantragte Folge geben. Die
Minderheitssprecherin kritisierte, Ausländerinnen und Ausländer bezögen nahezu
dreimal so oft Arbeitslosenentschädigung wie Schweizerinnen und Schweizer, und
letztere seien Nettozahler in dem Sozialwerk. Die Gegenseite hielt dagegen, die
vorgebrachten Zahlen seien nicht korrekt und Personen aus dem EU-Efta-Raum seien
im Gegenteil Nettobeitragende in der ALV. Zudem laufe die parlamentarische Initiative
den Bestrebungen zuwider, Arbeitslose möglichst rasch wieder in den Arbeitsmarkt zu
integrieren, da der Anreiz sinke, sich bei der Arbeitslosenversicherung zu melden. Nach
kurzer Debatte lehnte der Nationalrat den Vorstoss mit 110 zu 53 Stimmen ohne
Enthaltungen ab. Alleine die SVP-Fraktion stimmte geschlossen dafür, zu ihr gesellten
sich einzelne Vertreter der CVP-EVP- und der FDP-liberalen Fraktion. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2015
FLAVIA CARONI
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